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Wartungskosten sind
auf den Mieter übertragbar
Vermieter von Geschäftsräumen dürfen
,,sämtliche Wartungskosten" im Rahmen
allgemeiner Geschäftsbedingungen auf
ihre Mieter umlegen. Dabei sind weder
einzelne Kosten näher aufzuiisten noch
eine höhenmäßige Begrenzung vorzuneh-
men. Grundsätzlich sind Allgemeine Ge-
schäflsbedingungen möglichst klar und
überschaubar darzustellen. Dem kommt
eine solche Bezeichnung jedoch nach, da
der Begriff ,,Wartungskosten" ausrei-
chend klar definiert ist. Zudem sei der
Mieter bereits durch das allgemeine Wirt-
schaftlichkeitsgebot ausreichend vor über-
höhten Forderungen geschtitzt, so der Se-
nat. Ob sich diese Ansicht ¿llerdings
durchsetzt, bleibt abzuwarten. Oberlan-
desgericht Frankfurt, Urteil vom 16. Okto-
ber 2015, Az. 2 U 21,6114.

Wenn der M¡eter Konkurrenz
im eigenen Hat¡s erhält
Verstößt der gewerblíche Vermieter ge-
gen die mit dem Mieter vereinbarte Kon-
kurrenzschutzklausel, kann dies zur Miet-
minderung berechtigen. Vorliegend min-
derte der Betreiber eines Filnessstudios
die Miete, nachdem der Vermjeter t¡otz
gegenteiliger Vereinbarung Räumlichkei-
ten an ein Kampfsport- sowie ein Gesund-
heitssport-Studio vermietet hatte. Der Se-
nat bejahte das Minderungsrecht, da
durch die neuen Vermietungen die Mietsa-
che einen Mangel aufweise. Bei der Beur-
teilung, inwieweit der Bestandsmieter
durch den Einzug der neuen Mieterbeein-
trâchtigt sei, komme es entscheidend auf
die konkrete Ausgestaltung sowie den ver-
einbarten Mietzweck des störenden Be-
triebes an. Oberlandesgericht Harnm, Ur-
teil vom 17. September 20L5, Az. 18 U
1.9t1.5,

Darf Terrorvers¡clÌerL¡ ng
umgeleEt werden?
Der gewerbliche Vermieter darf die Kos-
ten einer Terrorversicherung in bestimm-
ten Fällen auf den Mierer umlegen. Dies

ist nur möglich, wenn konkrete Umstän-
de vorliegen, die die Gefahr eines Gebäu-
deschadens durch einen terroristischen
Angrift begrtïnden. Neben Regierungsge-
bäuden oclçr Gebäuden mit Symbolcha-
rakter kann dies vor allem bei Gebäuden
angenommen werden, in denensich regel-
mäßig eine große Anzahl von Menschen
aufhäh, etwa Bahnhöfe, Flughäfen, Sport-
stadien, Büro- oder Ëinkaufszentren so-
wie Gebäude, die sich in deren unmittel-
barer Nachbarschaft befinden. Oberlan-
desgericht Düsseldor{, Urteil vom 21.
Mai 201,5, Az, n U 2911,5.
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Besch la gnahnre privater
Unterk{,infte fùlr Flüchtli nge
Die Ordnungsbehörde hat bei einer Be-
schlagnahme privater Unterkünfte zur
Unterbringung von Flüchtlingen, denen
die Obdachiosigkeit droht, hohe Anforde-
rungen einzuhalten. Die Behörde muss
im Rahrnen der gefahrenrechtlichen Ge-
neralklausei darlegen, dass ihr keine eige-
nen menschenwürdigen Unterkünfte zur
Verfiþung stehen und ihr auch die_Be-
schaffung geeigneter anderer Unterkü'nf-
te auf freiwilliger Basis nicht möglich ist.
Zudem ist sie gehalten, gegebenenfalls
Räumlichkeiten - auch in Beherbergungs-
betrieben - anzumieten, auch wenn dies
im Verhältnis zur Beschlagnahme und zur
Zahïung einer Nutzungsentschädigung
kostenintensiv ist. Oberverwaltungsge-
richt Niedersachsen, Urteil vom 1. De-
zember 2015, As..11 ME 23011.5.

Keine tlberwachung
des Nachbargrundstücks
Ein Grundstückseigentümer kann die Be-
seitigung eiirer auf dem Nachbargrund-
stück inslallierten Videokamera verlan-
gen, wenn er cladurch eine Überwachung
ernsthaft befürchten muss. Die Befürch-
tung ist auf konkrete und nachvollziehba-
re Umstände zu stützen. So hatte das Ge-
richl bei dem vorliegenden eskalierenden
Nachbarstreit eine solche Befürchtung be-
jaht. Dagegen spreche auch nicht, dass
das Grundstüciç des Nachbarn nur verpi-
xelt aufgenommen werde. Die Beseiti-
gung der Kamera sei jedoch nur dann ge-
boten, wenn keine anderen geeigneten
Maßnahmen gegeben sind, die das Fil-
men <les Nachbargrundstücks ausschlie-
ßen. Landgelicht Berlin, Urteil vom 23.
Juli 2015, Az.57 5215/14.
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